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V.
Steuerliche Behandlung 

§14

(1) Entschädigungen an freiberuflich Tä
tige, Handwerker oder sonstige selbständig 
Tätige für die Tätigkeit als Schöffe, Ver
treter des Kollektivs, gesellschaftlicher An
kläger, gesellschaftlicher Verteidiger, Ju
gendbeistand, Zeuge, Sachverständiger oder 
Mitglied der Schiedskommission gelten als 
Einkünfte aus der jeweiligen Erwerbstätig
keit. Bei Handwerkern, die eine Pauschal
steuer entrichten, wird die Entschädigung 
nicht zusätzlich besteuert.

(2) Vergütungen, die an freiberufliche 
Dolmetscher und Übersetzer gezahlt wer
den, sind den Einkünften aus dieser Tätig
keit zuzurechnen. Das Gericht hat als Ent
geltschuldner den Steuerabzug vorzuneh
men.

(3) Entschädigungen an nichtberufstätige 
Bürger sind steuerfrei. Sozialversicherungs
beiträge werden nicht berechnet.

VL
Reisekosten

§15

(1) Schöffen, Vertreter der Kollektive, 
gesellschaftliche Ankläger, gesellschaftliche 
Verteidiger, Jugendbeistände, Zeugen, 
Sachverständige, Dolmetscher und Überset
zer sowie Mitglieder der Schiedskommissio
nen erhalten durch das Gericht Reisekosten 
nach den Rechtsvorschriften.

(2) Die Schöffen erhalten Reisekosten in 
gleicher Höhe wie die Richter.

Anmerkung: Die Erstatt ung d er 1 ceise-
kost en erfolgt nach < der ЛО Nr. i vom 20. 3.
1956 über Reisekc »stenver ‘gütun,g. Гге n -
nungsentsdiädigung und Un T7.Ug.skoste. river-
gütu mg (GBL 1 Nr. 3! 5 S. 299) \ de г АО
Nr. <! vorn 30. 6. 196( ) (GBl. I Nr. : 39 £ . 410)
und der АО Nr. 5 1 rom 21. 7.196: 2 (G Bl. 11
Nr. f iR S. 503.) unter Beachtui tg der АО Nr. 2
vom 20.3.1956 (GBl . I Nr. 3 3 S. 41LO) i. d.F.
der . ЛО Nr. 6 und 8, der АО 1 Nr. 3 von 1 9.1.
1958 (GBl. T Nr. 6 S. 72), der АО Г“nv 7
4. 2. 1974 (GBl. I Nr 7 S 70 } und der АО
Nr Г 1 vom 10.10.197 5 (GBl. 1 Nr. ■40 S
(vgl. auch Textausgabe „Reisekosten.

nungsen(Schädigung, 0 mzugskoslen“, Ber
lin 1977). Beachte ferner die UV Nr. 10/73 
des Ministers der Justiz vom 28. 6.1976 zur 
Anwendung der Reisekostenbestimmun'g 
im Bereich des MdJ (Dul В 2-10/76).

§16

Fahrkosten werden auch für die Reisen 
gewährt, die der Schöffe während der Sit
zungsperiode nach dem Wohnort hin und 
zurück unternimmt. Sie dürfen jedoch die 
Höhe der Entschädigung nicht übersteigen, 
die der Schöffe erhalten hätte, wenn er am 
Sitzungsort geblieben wäre.

§17

Die Reisekosten der Vertreter der Kol
lektive, der Zeugen und der Sachverstän
digen hat das Gericht dem Kostenschuld
ner als Auslagen in Ansatz zu bringen.

§18

Bedarf ein Zeuge wegen jugendlichen 
Alters oder wegen körperlichen Gebrechens 
eines Begleiters, so sind die nach dieser 
Anordnung zu zahlenden Entschädigungen 
auch an den Begleiter zu zahlen. Das gleiche 
gilt für die Fälle, in denen ein Sachverstän
diger wegen körperlichen Gebrechens eines 
Begleiters bedarf. Die an diese Personen zu 
zahlenden Entschädigungen sind dem Ko
stenschuldner als Auslagen in Ansatz zu 
bringen.

VII.
Festsetzung der Entschädigung

§19

Die Entschädigung wird von dem Ko
stenbearbeiter des Gerichts festgesetzt. Der 
Ansatz kann von ihm berichtigt werden. 
Die Entscheidung über die Festsetzung der 
Entschädigung ist mit einer Rechtsmittel
belehrung zu versehen.

§20

Die Entschädigung durch das Gericht für 
Vertreter der Kollektive, gesellschaftliche 

Ankläger, gesellschaftliche Verteidiger, Ju
gendbeistände, Zeugen, Sachverständige, 
Dolmetscher und Übersetzer wird nur auf


